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Stichtagserklarung zur

Priifung des Beherrschungs- und Gewinnabfiihrungsvertrags zwischen der
DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Frankfurt am Main, als herrschendes Unternehmen und der VIB
Vermoégen AG, Neuburg an der Donau, als beherrschtes Unternehmen
gemal § 293b AktG

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Beschluss 3. November 2025 hat das Landgericht
Munchen | — 5. Kammer fir Handelssachen uns, die Dr. Stickmann und Partner
mbB Wirtschaftsprifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bielefeld,
gemal §§293b Abs. 1, 293e Abs. 1 Satz 2 AktG zur gemeinsamen Vertrags-
pruferin des zwischen der VIB Vermégen AG, Neuburg an der Donau, (im
Folgenden: VIB) und der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommandit-
gesellschaft auf Aktien, Frankfurt am Main, (im Folgenden: DIC REI)
beabsichtigten Beherrschungs- und Gewinnabflhrungsvertrags (im Folgenden:
BGaV) bestellt.

vom

Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftspriifungsgesellschaft, Frankfurt
am Main (im Folgenden: PwC oder Bewertungsgutachter), hatte als Bewertungs-
gutachter eine Gutachtliche Stellungnahme zu den Unternehmenswerten der VIB
Vermdgen AG, Neuburg an der Donau, und der BRANICKS Group AG, Frankfurt
am Main, und zur Ermittlung der angemessenen Abfindung sowie des ange-
messenen Ausgleichs anlasslich des geplanten Abschlusses des Beherrschungs-
und Gewinnabfiihrungsvertrags gemal® § 291 Abs. 1 AktG zwischen der VIB
Vermdgen AG, Neuburg an der Donau, und der DIC Real Estate Investments
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GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurt am Main, zum Bewer-
tungsstichtag 12. Februar 2026 mit Datum vom 2. Januar 2026 (im Folgenden:
Gutachtliche Stellungnahme vom 2. Januar 2026) erstellt.

Der Vorstand der VIB und die Geschéftsfuhrung der Komplementérin der DIC REI
machten sich jeweils die Ausfuhrungen des Bewertungsgutachtens zur Ermittlung
des Ausgleichs und der Abfindung in Form des Umtauschverhaltnisses inhaltlich
in vollem Umfang zu eigen. Sie legten in dem BGaV eine Bruttoausgleichszahlung
fur die aullenstehenden Aktionare der VIB in Hoéhe von EUR 0,92 brutto je
ausstehender Stlickaktie an der VIB flr jedes volle Geschaftsjahr abziiglich einer
Korperschaftsteuerbelastung und eines Solidaritatszuschlags nach dem jeweils
fur diese Steuern fir das betreffende Jahr geltenden Steuersatz fest. Bei der zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Korperschaftsteuerbelastung von
15,825 % (inkl. Solidaritdtszuschlag) ergibt sich ein Abzugsbetrag von EUR 0,15
je Stickaktie und damit ein Nettoausgleichsbetrag in Héhe von EUR 0,77 je
Stlickaktie. Dieser Nettoausgleichsbetrag erhéht sich aufgrund der ab dem
1. Januar 2028 geltenden schrittweisen Senkung des Korperschaftsteuersatzes
bis auf EUR 0,82 je Aktie ab dem Jahr 2032. Ebenfalls sieht der BGaV vor, als
Abfindung fur eine auf den Namen lautende Stiickaktie der VIB je 4,18 auf den
Namen lautende Stuckaktien der BRANICKS zu gewahren.

Mit Datum vom 6. Januar 2026 haben wir Uiber das Ergebnis unserer Prifung in
dem Bericht Uber die Prifung des Beherrschungs- und Gewinnabflihrungs-
vertrags zwischen der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommandit-
gesellschaft auf Aktien, Frankfurt am Main, als herrschendes Unternehmen und
der VIB Vermégen AG, Neuburg an der Donau, als beherrschtes Unternehmen
gemal § 293b AktG (im Folgenden Priifungsbericht) berichtet und darin die Ange-
messenheit des Ausgleichs und der Abfindung zum Bewertungsstichtag auf Basis
der damaligen Erkenntnisse bestatigt.

In der Zeit zwischen der Unterzeichnung des Prifungsberichts am 6. Januar 2026
und dem Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung der VIB am
12. Februar 2026 kénnen sich Veranderungen der Vermdgens-, Finanz- oder
Ertragslage oder sonstiger Grundlagen der Bewertung ergeben, die bei der
Bemessung des Ausgleichs und der Abfindung noch zu beriicksichtigen waren.

Vor diesem Hintergrund wurden wir beauftragt, eine Stichtagserklarung zu
erstellen und die Aktualitdt der Bewertungsparameter dahingehend zu Uber-
prufen, ob sich im Zeitraum zwischen der Unterzeichnung des Prifungsberichts
am 6. Januar 2026 und dem Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptver-
sammlung am 12. Februar 2026 malfgebliche wertbeeinflussende Ereignisse
oder Sachverhalte ergeben haben, die in inrer Gesamtheit zu einer Anderung der
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Angemessenheit des festgelegten Ausgleichs oder der festgelegten Abfindung
fuhren wirden.

Fir unsere Prifung im Rahmen der Stichtagserklarung haben wir zusatzlich zu
den Unterlagen unseres Prifungsberichts vom 6. Januar 2026 folgende
Unterlagen verwendet:

Stichtagserklarung (Aktualisierung der Vollstandigkeitserklarung) des
Vorstands der VIB mit Datum vom 12. Februar 2026,

Stichtagserklarung (Aktualisierung der Vollstandigkeitserklarung) der
Geschaftsfuhrung der Komplementarin der DIC REI mit Datum vom
12. Februar 2026,

Stichtagserklarung (Aktualisierung der Vollstandigkeitserklarung) des
Vorstands der BRANICKS mit Datum vom 12. Februar 2026,
Stichtagserklarung anlasslich des geplanten Abschlusses eines Beherr-
schungs- und Gewinnabflihrungsvertrags geman § 291 Abs. 1 AktG zwischen
der VIB Vermoégen AG, Neuburg an der Donau, und der DIC Real Estate
Investments GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Frankfurt am
Main und der damit verbundenen Bewertungsarbeiten vom 12. Februar 2026
von dem Bewertungsgutachter an uns sowie an die VIB, die BRANICKS und
die DIC RElI,

aktualisiertes Bewertungsmodell sowie Arbeitspapiere des Bewertungs-
gutachters fir die Berechnung des aktuellen Kapitalisierungszinssatzes
betreffend die VIB,

aktualisiertes Bewertungsmodell sowie Arbeitspapiere des Bewertungs-
gutachters fur die Berechnung des aktuellen Kapitalisierungszinssatzes
betreffend die BRANICKS sowie

vom Bewertungsgutachter aktualisierte Berechnung des Ausgleichs und der
Abfindung.

Die Vorstande der VIB und der BRANICKS und die Geschaftsfihrung der
Komplementérin der DIC REI sowie der Bewertungsgutachter haben uns alle fur
unsere Beurteilung erforderlichen Auskinfte erteilt. Dartber hinaus haben wir
weitere Auskiinfte von dem Steuerberater der VIB und einem externen Berater
erhalten.

Fur die Durchfihrung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im
Verhaltnis zu Dritten, gelten die ,Allgemeinen Auftragsbedingungen® in der
Fassung vom 1. Januar 2024 (vgl. Anlage 1). Unsere Haftung bestimmt sich nach
Ziffer 1 und 9.2 bis 9.6 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Diese Auftragsbe-
dingungen regeln -ergdnzend zu den (gesetzlichen Regelungen des
§ 323 HGB - unsere Verantwortlichkeit auch gegenlber Dritten. Fir unsere
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Verantwortlichkeit gegentiber den Vertragsparteien und deren Anteilsinhabern gilt
§ 323 HGB.

Diese Stichtagserklarung wurde ausschlief3lich fiir den vorstehend dargestellten
Zweck erstellt, d. h. zur Information fir die an dem Vertrag beteiligten Parteien
und zur Vorlage beim Gericht. DarUber hinaus darf die Stichtagserklarung den
Minderheitsaktionaren der Vertragsparteien zur Verfiigung gestellt werden. Sie ist
grundsatzlich nicht zur Veréffentlichung, zur Vervielfaltigung oder zur
Verwendung flr einen anderen als den vorstehend genannten Zweck bestimmt,
darf jedoch im Rahmen der Einladungen zu den notwendigen Hauptver-
sammlungen auf den Websites der Vertragsparteien veroffentlicht werden. Fir
andere Zwecke darf die Stichtagserklarung vorbehaltlich unserer Zustimmung
nicht verwendet werden.

Unsere Stichtagserklarung gibt nur eine Aktualisierung des Ergebnisses unserer
Prifung zum 6. Januar 2026 wieder. Die Angaben beschranken sich auf die seit
der Unterzeichnung unseres Priifungsberichts erfolgten Anderungen in Bezug auf
die nach unserer Auffassung flir die Beurteilung der Angemessenheit des
Ausgleichs und der Abfindung wesentlichen Aspekte. Wegen detaillierter Zahlen-
angaben der geanderten Wertermittlungen verweisen wir auf die Stichtags-
erklarung des Bewertungsgutachters vom 12. Februar 2026. Im Ubrigen
verweisen wir auf unseren Prifungsbericht.

Die nachfolgenden Angaben werden grundsatzlich gerundet ausgewiesen.
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. Aktualisierung der Priifung der Angemessenheit des Ausgleichs
und der Abfindung

1.1 Zusammenfassung der uns erteilten Auskiinfte

.11 Auskiinfte der Vorstande der VIB und der BRANICKS sowie der
Geschiftsfiihrung der Komplementarin der DIC REI im Rahmen der
Stichtagserkldarungen

Jeweils mit Schreiben vom 12. Februar 2026 haben der Vorstand der VIB, die
Geschaftsfihrung der Komplementéarin der DIC REI und der Vorstand der
BRANICKS separate Stichtagserklarungen (aktualisierte Vollstandigkeits-
erklarung) erstellt und darin erklart, dass nach seiner/ihrer Kenntnis seit Unter-
zeichnung unseres Prifberichts am 6. Januar 2026 bis zum heutigen Tage der
Hauptversammlung der VIB (12. Februar 2026) folgende Anderung eingetreten
ist:

JAufgrund der aktuellen Geschéftsentwicklung hat sich eine geringfiigige
Anpassung bei den geplanten Verdul3erungserlésen von Immobilien im
Planungsjahr 2026 bei der VIB Vermédgen AG und somit auch bei der BRANICKS
Group AG ergeben. Die Anpassung resultiert aus einem gegeniiber dem
urspriinglich geplanten VerduBerungserlés von einzelnen Immobilien leicht
reduzierten erwarteten Verkaufserlés. Dies ergab sich aufgrund der
zwischenzeitlichen Due Diligence Handlungen des potenziellen Investors und
weiter konkretisierten Transaktionsverhandlungen mit dem potenziellen Investor.
Diese Erkenntnis aufgrund des weiter vorangeschrittenen Verkaufsprozesses
beziiglich einzelner Immobilien zeichnete sich erst im Nachgang der Erstellung
der Gutachtlichen Stellungnahme ab. Insgesamt wird von einem um rund 2,4 Mio.
EUR geringeren Verkaufserlés gegentiber der urspriinglichen Planungsrechnung
der VIB Vermégen AG und BRANICKS Group AG ausgegangen.*

Neben diesen Veradnderungen der wirtschaftlichen Verhaltnisse seien keine
weiteren Anderungen gegeniiber den urspriinglich geplanten operativen Ertrags-
prognosen im Detailplanungszeitraum eingetreten. Die VIB und ihre Tochter- und
Beteiligungsunternehmen sowie die BRANICKS und ihre Tochter- und
Beteiligungsunternehmen haben nach ihrer Kenntnis die Geschafte im gewohn-
lichen Umfang fortgesetzt und es kam nach ihrer Kenntnis mit Ausnahme der
vorstehend genannten Sachverhalte zu keinen wesentlichen Entwicklungen,
Vertragsabschlissen, Transaktionen, Malnahmen oder auflergewohnlichen
Geschaftsvorfallen, die eine Anpassung der urspringlichen Konzern-Planungen
der VIB und der BRANICKS fir die Geschaftsjahre 2026 bis 2030, der
Unternehmensbewertungen, des ermittelten Ausgleichs und der ermittelten



HLB) STUCKMANN

Abfindung erforderlich machen wirden. Insbesondere seien keine MalRnahmen
eingeleitet, abgeschlossen oder in eine verbindliche Planung aufgenommen
worden, die gegenlber den vorgelegten operativen Planungen bzw. den
ermittelten Unternehmenswerten der VIB und der BRANICKS, dem Ausgleich und
der Abfindung zu wesentlichen wertverandernden Effekten fihren wirden.
Darlber hinaus sei nach Auskunft des Vorstands der VIB die zum Zeitpunkt der
Unterzeichnung des Prifungsberichts geplante Strukturierung zur steuerlichen
Optimierung mit den damals in der Planung berucksichtigten Konditionen
umgesetzt worden. Zudem gehen die Vorstande weiterhin von einer positiven
Fortbestehensprognose aus.

1.1.2 Aussagen des Bewertungsgutachters im Rahmen der Stichtags-
erklarung

Der Bewertungsgutachter hat mit heutigem Datum eine Stichtagserklarung abge-
geben und dabei festgestellt:

~Hiermit teilen wir lhnen mit, dass sich in dem Zeitraum zwischen dem Abschluss
der Bewertung der VIB und der Branicks und dem Bewertungsstichtag
12. Februar 2026 die Zinssétze an den Kapitalmérkten verdndert haben. Aufgrund
dieser Entwicklung ist bei der Bewertung der VIB und der Branicks zum
12. Februar 2026 ein Basiszinssatz von 3,50% anstelle von 3,25% zugrunde zu
legen.

In unserer Gutachtlichen Stellungnahme haben wir die Unternehmenswerte, die
der angemessenen Abfindung zugrunde liegen sowie die angemessene
Ausgleichszahlung in einer Szenariorechnung auch auf der Grundlage dieses
erhbhten Basiszinssatzes berechnet. Bei dieser Berechnung wurde
vereinfachend angenommen, dass sich bis zum Bewertungsstichtag auller einer
Verédnderung des Basiszinssatzes keine Verdnderungen der sonstigen Planungs-
und Bewertungsparameter ergeben wiirden.

Ergédnzend zu dem hbheren Basiszinssatz haben wir nun einen leicht héheren
Wachstumsabschlag von 0,05 Prozentpunkten den beiden aktualisierten
Unternehmensbewertungen zu Grunde gelegt. Auf Basis des erhéhten
Basiszinssatzes erachten wir es flir angemessen, ebenfalls den Wachstums-
abschlag aufgrund der sich im erhéhten Basiszinssatz partiell widerspiegelnden
erhéhten Inflationserwartungen moderat zu erhéhen. Des Weiteren haben wir die
erwarteten Ertrdge aus den Beteiligungen und assoziierten Unternehmen auf
Basis der aktualisierten Eigenkapitalkosten berticksichtigt und die Fremdkapital-
Zinskonditionen an die zwischenzeitlichen Kapitalmarktentwicklungen geringfiigig
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angepasst. Demzufolge haben wir das Finanzergebnis der VIB und Branicks
aktualisiert in den beiden Bewertungen berticksichtigt.

Die DIC REI, die VIB und die Branicks haben uns mit Schreiben von heutigem
Tage, dem 12. Februar 2026, erkléart, dass sich nach dem 2. Januar 2026, dem
Tag der Unterzeichnung unserer Gutachtlichen Stellungnahme, aufgrund der
aktuellen Geschéftsentwicklung eine geringfiigige Anpassung bei den geplanten
VerdulRerungserlésen von Immobilien im Planungsjahr 2026 bei der VIB und somit
auch bei der Branicks ergeben hat. Die Anpassung resultiert aus einem
gegeniiber dem urspriinglich geplanten VerduBerungserlés von einzelnen
Immobilien leicht reduziertem erwarteten Verkaufserl6s. Dies ergab sich aufgrund
der zwischenzeitlichen Due Diligence Handlungen des potenziellen Investors und
weiter konkretisierten Transaktionsverhandlungen mit dem potenziellen Investor.
Diese Erkenntnis aufgrund des weiter vorangeschrittenen Verkaufsprozesses
beziiglich einzelner Immobilien zeichnete sich erst im Nachgang der Erstellung
der Gutachtlichen Stellungnahme ab. Insgesamt wird von einem um rund 2,4 Mio.
EUR geringeren Verkaufserlés gegentiber der urspriinglichen Planungsrechnung
der VIB und Branicks ausgegangen. Des Weiteren haben uns die DIC REI, VIB
und Branicks bestétigt, dass seit dem 2. Januar 2026 keine weiteren Anderungen
gegentiber den urspriinglichen geplanten operativen Ertragsprognosen im
Detailplanungszeitraum eingetreten sind.

Wir haben uns die angefiihrte geringfligig verdnderte Erwartungshaltung und die
Auswirkungen auf die Planzahlen der VIB und Branicks erldutern lassen und diese
analysiert. Wir erachten die geringfligige Anpassung der finanziellen
Uberschiisse bei der VIB und Branicks auf Basis der zwischenzeitlich
eingetretenen Entwicklungen fiir sachgerecht und angemessen.

Aufgrund der geanderten Parameter hat der Bewertungsgutachter die Unter-
nehmenswerte der VIB und der BRANICKS sowie die Abfindung in Form eines
Umtauschverhaltnisses und den Ausgleich neu berechnet. Fur eine detaillierte
Darstellung der Berechnungstabellen verweisen wir auf die entsprechende
Stichtagserklarung des Bewertungsgutachters vom 12. Februar 2026.

Aktualisierte Wertermittlung nach dem Ertragswertverfahren zur Ableitung
des Unternehmenswertes der VIB

Der Bewertungsgutachter hat einen aktualisierten Unternehmenswert der VIB
zum 12. Februar 2026 nach Minderheiten von rd. EUR 441 Mio ermittelt. Auf
Basis der aktuellen Aktienanzahl der VIB von 33.054.587 Aktien ergibt sich ein
Unternehmenswert je VIB-Aktie von EUR 13,33.
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Aktualisierte Wertermittlung nach dem Ertragswertverfahren zur Ableitung
des Unternehmenswertes der BRANICKS

Der Bewertungsgutachter hat einen aktualisierten Unternehmenswert der
BRANICKS zum 12. Februar 2026 nach Minderheiten von rd. EUR 267 Mio
ermittelt. Auf Basis der aktuellen Aktienanzahl der BRANICKS von 83.565.510
Aktien betragt der Unternehmenswert EUR 3,19 je BRANICKS-AKktie.

Aktualisierte Abfindung gemaR § 305 AktG in Form eines Umtausch-
verhiltnisses

Das sich rechnerisch ergebene ertragswertbasierte Umtauschverhaltnis liegt
bezogen auf den 12. Februar 2026 unverandert bei 4,18 :1, d. h. fir eine
Stlickaktie der VIB sind 4,18 Stiickaktien der BRANICKS zu gewahren.

Aktualisierter Ausgleich gemaR § 304 AktG

Nach den Berechnungen des Bewertungsgutachters ergibt sich zum
12. Februar 2026 ein aktualisierter Verrentungszinssatz von 6,97 %. Der Wert je
VIB-Aktie in Hoéhe von EUR 13,21 zum 1. Januar 2026 multipliziert mit dem
aktualisierten Verrentungszinssatz von 6,97 % fuhrt zu unverénderten Brutto- und
Nettoausgleichszahlungen.

Aktualisierte Beurteilung des Bérsenkurses

Dariber hinaus hat der Bewertungsgutachter darauf hingewiesen, dass
zwischenzeitlich der IDW Standard IDW S 17 ,Beurteilung der Angemessenheit
bdrsenkursbasierter Kompensationen® veroffentlicht wurde; sich jedoch keine
Anderungen an der Gesamtaussage zum bdrsenkursbasierten Umtausch-
verhdltnis ergaben. Der Drei-Monats-Durchschnittskurs vom 30. Juli  bis
29. Oktober 2025 - dem Tag vor der Bekanntgabe der Absicht des Abschlusses
eines Beherrschungs- und Gewinnabfiuihrungsvertrags — der VIB betrage
EUR 8,40 und lage damit unter dem auf Basis des Ertragswertverfahrens
ermittelten Wert je VIB-Aktie. Der Drei-Monats-Durchschnittskurs vom 30. Juli bis
29. Oktober 2025 der BRANICKS betrage EUR 2,01 und lage auch unter dem auf
Basis des Ertragswertverfahrens ermittelten Wert je BRANICKS-Aktie. Das
bérsenkursbasierte Umtauschverhaltnis betrage entsprechend 4,18 : 1.
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Zusammenfassung
Als Ergebnis der Untersuchungen bestatigt der Bewertungsgutachter,

dass das sich ergebende aktualisierte ertragswertbasierte rechnerische
Umtauschverhaltnis zum 12. Februar 2026 von 4,18 : 1 (fur eine auf den
Namen lautende Stlickaktie der VIB je 4,18 auf den Namen lautenden
Stiickaktien der BRANICKS) unverandert zu dem in der Gutachtlichen
Stellungnahme vom 2. Januar 2026 ermittelten Umtauschverhaltnis ist.

dass die Brutto- und Netto-Ausgleichszahlung unverandert gegentber der
urspringlich bemessenen Brutto- und Netto-Ausgleichszahlung geman
Gutachtlicher Stellungnahme vom 2. Januar 2026 ist. Die aktualisierte ange-
messene Ausgleichszahlung ergibt einen Brutto-Ausgleich im Sinne von
§ 304 AktG von EUR 0,92 je VIB-Aktie. Bei der zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses geltenden Korperschaftsteuerbelastung fiir das aktuelle
Geschaftsjahr von 15,825 % (inkl. SolZ) ergibt sich ein Netto-Ausgleich von

EUR 0,77 je VIB-Aktie.

1.2 Priifungsfeststellungen im Einzelnen
.21 Priifungsvorgehen

Wir haben eine Aktualisierung der Prifungshandlung auf Basis der uns neu Uber-
sandten Bewertungsmodelle vorgenommen. In diesem Zusammenhang haben
wir uns die Aussagen der Vorstédnde der VIB und der BRANICKS sowie der
Geschéaftsfuhrung der Komplementérin der DIC REI zu den Stichtagserklarungen
(Aktualisierungen der Vollstandigkeitserklarungen) sowie die Stichtagserklarung
und die Aussagen von dem Bewertungsgutachter jeweils erldutern lassen.
Darlber hinaus haben wir den Vorstand der VIB zur Entwicklung des letzten
Quartals 2025, des aktuellen Geschéaftsjahres 2026 sowie zur Aktualitat der
Planung des VIB-Konzerns sowie zu sonstigen Entwicklungen befragt und uns
die Ursachen fir Planabweichungen des Planjahres 2026 erldutern lassen. Wir
haben gepruft, ob sich wesentliche andere Erkenntnisse hinsichtlich des Markt-
umfelds ergeben, die Einfluss auf die Planung haben kénnten. Ebenso haben wir
den Vorstand der BRANICKS zur Entwicklung des letzten Quartals 2025, des
aktuellen Geschéftsjahres 2026, zur Aktualitdt der Planung des BRANICKS-
Konzerns sowie zu sonstigen bewertungsrelevanten Entwicklungen befragt.
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Darlber hinaus haben wir die vorgelegten aktualisierten Arbeitspapiere zu den
Kapitalisierungszinssatzen (Basiszinssatz, Marktrisikopramie, Beta-Faktoren und
Wachstumsabschlag) gepriift sowie eigene erganzende Uberlegungen bzw.
Analysen durchgefiihrt.

Der Bewertungsgutachter hat einen einheitlichen Basiszinssatz vor persénlichen
Steuern ermittelt und auf 3,5 % p.a. gemal den Empfehlungen des FAUB
gerundet. Den Basiszinssatz hat der Bewertungsgutachter analog zur Ableitung
der Nettoausschittungen um die auf Anteilseignerebene anfallenden Steuern
(25,0 % zzgl. SolZ) gekirzt. Wir haben die Berechnungen nachvollzogen und
durch eigene Berechnungen verifiziert.

Ebenfalls haben wir den um 0,05 Prozentpunkte erhéhten Wachstumsabschlag
aufgrund der sich im Basiszinssatz partiell widerspiegelnden erhéhten Inflations-
erwartungen und die leicht geanderten Fremdkapital-Zinskonditionen nach-
vollzogen.

Des Weiteren haben wir Uberpriift, ob alle Folgeanderungen aus den sich
geadnderten Kapitalmarktparametern sowie die Anderung des geplanten
Veraulerungserldses in Hohe von EUR 2,4 Mio sachgerecht in der Planungs-
rechnung bertcksichtigt wurden. Dies betrifft auch die Berechnung der
Beteiligungsertrage und der Ertrage von assoziierten Unternehmen.

Aufgrund der dadurch erforderlichen Neuberechnung der Unternehmenswerte
haben wir (iberprift, ob die Anderungen vollstéandig und rechnerisch sachgerecht
in den jeweiligen Bewertungsmodellen bericksichtigt wurden.

Der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Prufungsberichts nur im Entwurf
vorliegende IDW Standard IDW S 17 wurde zwischenzeitlich durch das IDW
verabschiedet und verdffentlicht. Dieser IDW Standard ist erstmals anzuwenden
auf Bewertungsstichtage nach seiner Verdéffentlichung. Wir haben daher geprift,
ob sich Anderungen zwischen der Entwurfs- und der finalen Fassung dieses IDW
Standards auf unser Prifungsurteil auswirken.

.2.2  Aktualisierte Wertermittlung nach dem Ertragswertverfahren zur
Ableitung des Unternehmenswertes der VIB

Aufgrund der uns von den Vorstdnden der VIB und der BRANICKS, der
Geschaftsfiuhrung der Komplementéarin der DIC REI und dem Bewertungs-
gutachter zur Verfligung gestellten Informationen und Unterlagen sowie der von
uns durchgeflhrten eigenen ergdnzenden Analysen und Berechnungen kommen
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wir zu dem Ergebnis, dass der aufgrund der Anpassung der finanziellen Uber-
schisse im Planjahr 2026 und der Veranderung der Kapitalmarktparameter ge-
anderte Unternehmenswert der VIB von EUR 441 Mio bzw. EUR 13,33 je Aktie
zum Bewertungsstichtag 12. Februar 2026 plausibel abgeleitet wurde.

.2.3  Aktualisierte Wertermittlung nach dem Ertragswertverfahren zur
Ableitung des Unternehmenswertes der BRANICKS

Wir kommen aufgrund der uns von den Vorstdnden der BRANICKS und der VIB
und der Geschéftsfiihrung der Komplementarin der DIC REIl sowie dem
Bewertungsgutachter zur Verfliigung gestellten Informationen und Unterlagen
sowie der von uns durchgefihrten eigenen erganzenden Analysen und
Berechnungen zu dem Ergebnis, dass der aufgrund der Anpassung der
finanziellen Uberschiisse im Planjahr 2026 und der Veradnderung der
Kapitalmarktparameter geanderte Unternehmenswert der BRANICKS von
EUR 267 Mio bzw. EUR 3,19 je Aktie zum Bewertungsstichtag 12. Februar 2026
plausibel abgeleitet wurde.

.24  Aktualisierte Abfindung gemaR § 305 AktG in Form eines
Umtauschverhiltnisses

Auch die rechnerische Ermittlung des Umtauschverhaltnisses auf Basis der
Unternehmenswerte je Aktie in Hohe von 4,18 BRANICKS-Aktien je Aktie der VIB
haben wir geprift und halten dieses flir sachgerecht ermittelt.

1.2.5 Aktualisierter Ausgleich gemaR § 304 AktG

Ebenso haben wir die aktualisierte Ermittlung der Ausgleichszahlung in Héhe
eines Brutto-Ausgleichs im Sinne von § 304 AktG nachvollzogen. Die
Folgewirkungen aus der Anderung des Unternehmenswertes der VIB und des
geanderten Kapitalisierungszinssatzes wurden sachgerecht berlicksichtigt. Es
ergibt sich rechnerisch ein unveranderter Bruttoausgleich in Héhe von EUR 0,92
je VIB-Aktie. Der sich bei der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden
Koérperschaftsteuerbelastung fir das aktuelle Geschéftsjahr von 15,825 % (inkl.
SolZ) ergebende Abzugsbetrag und den sich daraus ergebenden Netto-Ausgleich
von EUR 0,77 je VIB-Aktie haben wir nachvollzogen und halten diesen flr
sachgerecht ermittelt. Dieser Nettoausgleichsbetrag erhoht sich aufgrund der ab
dem 1. Januar 2028 schrittweisen Senkung des Korperschaftsteuersatzes bis auf
EUR 0,82 je Aktie ab dem Jahr 2032.

-11 -



HLB) STUCKMANN

1.2.6  Aktualisierte Beurteilung des Boérsenkurses

Wir kommen zu dem Ergebnis, dass sich keine Anderung in Bezug auf die
Gesamtbeurteilung des Borsenkurses ergibt und der Boérsenkurs weiterhin in
einer Gesamtbeurteilung heranzuziehen ist. Die Bdrsenkurse der VIB und der
BRANICKS liegen unter den jeweiligen Unternehmenswerten je Aktie, die mittels
Ertragswertverfahren berechnet wurden. Das sich auf Basis der Borsenkurse
ergebene Umtauschverhaltnis entspricht dem ertragswertbasierten Umtausch-
verhaltnis.

Il Zusammenfassende Feststellungen

Zusammenfassend teilen wir Ihnen daher mit, dass auf Basis der uns
Ubermittelten Informationen und Aussagen der Vorstande der VIB und der
BRANICKS und der Geschéftsfihrung der Komplementarin der DIC REI sowie
des Bewertungsgutachters und unserer eigenen Analysen in dem Zeitraum
zwischen der Unterzeichnung unseres Prifungsberichts mit Datum vom
6. Januar 2026 und dem heutigen Tag, dem 12. Februar 2026, keine
Veranderungen eingetreten sind, welche eine Korrektur des angemessenen
Ausgleichs und der angemessenen Abfindung zur Folge haben wirden.

Ebenso bestatigen wir, dass sich weiterhin besondere Schwierigkeiten bei der
Bewertung der VIB und der BRANICKS sowie der Ermittlung der Abfindung und
des Ausgleichs nicht ergeben haben.

Daher ist die Aussage in unserem Prifungsbericht mit Datum vom 6. Januar 2026
zum angemessenen Ausgleich und zur angemessenen Abfindung weiterhin
gultig, und wir erklaren als Ergebnis unserer Analysen im Rahmen der Stichtags-
erklarung, dass der im BGaV festgelegte Ausgleich flr die auflenstehenden
Aktionare der VIB in Héhe von EUR 0,92 brutto je ausstehender Stlckaktie ihrer
Gesellschaft fur jedes volle Geschéftsjahr, abziiglich einer Kérperschaftsteuerbe-
lastung und eines Solidaritatszuschlags nach dem jeweils fiir diese Steuern fir
das betreffende Jahr geltenden Steuersatz angemessen ist. Bei der zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Kdrperschaftsteuerbelastung von
15,0 % zuzuglich eines Solidaritatszuschlags von 5,5 % ergibt sich ein Abzugs-
betrag von EUR 0,15 je Stlickaktie und damit ein Nettoausgleichsbetrag in Hohe
von EUR 0,77 je Stickaktie. Diese Nettoausgleichszahlungen erhdhen sich
aufgrund der schrittweisen Senkung des Koérperschaftsteuersatzes ab dem Jahr
2028 bis zum Jahr 2032 bis auf EUR 0,82 je Stuckaktie (2028: EUR 0,78;
2029: EUR 0,79; 2030: EUR 0,80; 2031: EUR 0,81; ab dem Jahr 2032: EUR 0,82;
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jeweils je Stlickaktie). Die sich ergebenden Nettoausgleichszahlungen beurteilen
wir ebenfalls als angemessen.

Nach unseren Feststellungen ist die vorgesehene Abfindung von 4,18 auf den
Namen lautenden Stickaktien der BRANICKS Group AG fir je eine auf den
Namen lautende Stiickaktie der VIB Vermdgen AG weiterhin angemessen.

Mit freundlichen GriifRen

Dr. Stickmann und Partner mbB
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
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Heinen, Manuela
Stückmann Siegel

Heinen, Manuela
Stückmann Siegel


Allgemeine Auftragsbedingungen
fur die
Dr. Stiickmann und Partner mbB

Wirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fir Vertrage zwischen der Dr. Stiickmann
und Partner mbB Wirtschaftspriifungsgesellschaft (im Nachstehenden ,Wirt-
schaftsprifer genannt) und ihren Auftraggebern Gber Priifungen, Steuerbera-
tung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftrage,
soweit nicht etwas anderes ausdricklich in Textform vereinbart oder ge-
setzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kbnnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirtschafts-
prifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus
zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Anspri-
che gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegeniber. Einre-
den und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit dem Auftraggeber
stehen dem Wirtschaftspriifer auch gegeniber Dritten zu.

2. Umfang und Ausfiihrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter
wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundséatzen ordnungsma-
Riger Berufsaustibung ausgefiihrt. Der Wirtschaftspriifer tbernimmt im Zu-
sammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschaftsfihrung.
Der Wirtschaftspriifer ist fir die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse
seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftspriifer ist berechtigt,
sich zur Durchfliihrung des Auftrags sachversténdiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berticksichtigung auslandischen Rechts bedarf — auf3er bei betriebs-
wirtschaftlichen Priifungen — der ausdriicklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlieRenden
beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflichtet, den Auf-
traggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzu-
weisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafiir zu sorgen, dass dem Wirtschaftspriifer alle
fur die Ausfihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Infor-
mationen rechtzeitig Gbermittelt werden und ihm von allen Vorgangen und
Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fur die Ausfiihrung des Auftrags von
Bedeutung sein kdnnen. Dies gilt auch fir die Unterlagen und weiteren Infor-
mationen, Vorgange und Umstande, die erst wahrend der Tatigkeit des Wirt-
schaftsprifers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprifer
geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Vollstan-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskiinfte und Erklarungen in einer vom Wirtschaftsprifer
formulierten Erklarung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom
Wirtschaftsprifer bestimmten Form zu bestatigen.

4. Sicherung der Unabhangigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftspriifers gefahrdet. Dies gilt fir die Dauer des Auf-
tragsverhéltnisses insbesondere fiir Angebote auf Anstellung oder Uber-
nahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Auftrage auf eigene Rechnung
zu Ubernehmen.

(2) Sollte die Durchfiihrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirtschafts-
prifers, die der mitihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunterneh-
men oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhan-
gigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirt-
schaftsprifer, in anderen Auftragsverhéltnissen beeintrachtigen, ist der Wirt-
schaftsprifer zur auRerordentlichen Kiindigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

Soweit der Wirtschaftspriifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auf-
trags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein
diese Darstellung malRgebend. Entwiirfe solcher Darstellungen sind unver-
bindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich verein-
bart, sind miindliche Erklarungen und Auskiinfte des Wirtschaftsprifers nur
dann verbindlich, wenn sie in Textform bestatigt werden. Erklarungen und
Auskiinfte des Wirtschaftspriifers auflerhalb des erteilten Auftrags sind stets
unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers

(1) Die Weitergabe beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers (Arbeitser-
gebnisse oder Ausziige von Arbeitsergebnissen — sei es im Entwurf oder in der End-
fassung) oder die Information Uber das Tatigwerden des Wirtschaftsprifers fir den
Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirt-
schaftsprifers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information
aufgrund eines Gesetzes oder einer behérdlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher AuRerungen des Wirtschaftspriifers und die Informa-
tion Uber das Tatigwerden des Wirtschaftspriifers fur den Auftraggeber zu Werbe-
zwecken durch den Auftraggeber sind unzulassig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfillung durch
den Wirtschaftsprifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter
Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfiillung kann er die Ver-
gltung mindern oder vom Vertrag zuriicktreten; ist der Auftrag nicht von einem Ver-
braucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann
vom Vertrag zurlicktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens,
Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfillung fir ihn ohne
Interesse ist. Soweit dartiber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfullungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverziglich in
Textform geltend gemacht werden. Nacherfillungsanspriiche nach Abs. 1, die nicht
auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, verjahren nach Ablauf eines Jahres ab
dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Man-
gel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschafts-
prifers enthalten sind, kdnnen jederzeit vom Wirtschaftsprifer auch Dritten gegen-
liber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen AuRerung
des Wirtschaftsprifers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen,
die AuRerung auch Dritten gegeniiber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fallen
ist der Auftraggeber vom Wirtschaftspriifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegeniiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprifer ist nach MaRRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43
WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Uiber Tatsachen und Umstande, die ihm bei seiner
Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei
denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftspriifer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers, insbeson-
dere Prifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschran-
kungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung findet noch
eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung besteht, ist der Anspruch des Auftrag-
gebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftspriifer bestehenden Vertragsver-
héltnis auf Ersatz eines fahrlassig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Scha-
den aus der Verletzung von Leben, Kérper und Gesundheit sowie von Schaden, die
eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriinden, gemaR § 54a
Abs. 1Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrénkt. Gleiches gilt fir Anspriiche, die Dritte aus
oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis gegentiber dem Wirtschaftspri-
fer geltend machen.

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftspriifer bestehenden
Vertragsverhaltnis Anspriiche aus einer fahrlassigen Pflichtveretzung des Wirt-
schaftsprifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hochstbetrag fiir die betreffenden
Anspriche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein
einzelner Schadensfall ist auch bezliglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen
stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst
samtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Riicksicht darauf, ob Schaden in einem
oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfa-
ches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen
als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinan-
der in rechtlichem oder wirtschaftichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprifer nur bis zur Héhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen
werden.



(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklarten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht fir Schadensersatzanspriiche, die auf vorsatzliches Verhalten zu-
rickzufiihren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kérper
oder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach
§ 1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung geltend zu
machen, bleibt unberihrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberthrt.
10. Erganzende Bestimmungen fiir Priifungsauftrage

(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestétigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftspriifer durchgefiihrte Prifung im
Lagebericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in
gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftspriifers und mit
dem von ihm genehmigten Wortlaut zulassig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprifer den Bestatigungsvermerk, so darf der Be-
statigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den
Bestatigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirt-
schaftsprifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf finf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergdnzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstén-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch fiir Buchfiihrungsauftrage. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzu-
weisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprifer hierzu
ausdriicklich den Auftrag ibernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprifer alle fir die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:

a)  Ausarbeitung und elektronische Ubermittiung der Jahressteuererklérun-
gen, einschlieBlich E-Bilanzen, fir die Einkommensteuer, Korper-
schaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftrag-
geber vorzulegenden Jahresabschlisse und sonstiger fir die Besteu-
erung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b)  Nachprifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c)  Verhandlungen mit den Finanzbehdérden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden

d)  Mitwirkung bei Betriebspriifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e)  Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftspriifer beriicksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben das
Gesetz, die veroffentlichte héchstrichterliche Rechtsprechung, die finanzge-
richtliche Rechtsprechung der Instanzgerichte in solchen Gebieten, die sich
erkennbar in der Entwicklung befinden, und die Verwaltungsauffassung.

(4) Erhalt der Wirtschaftsprifer fir die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert zu
honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprifer auch Steuerberater ist und die Steuerberater-
vergltungsverordnung fiir die Bemessung der Vergltung anzuwenden ist,
kann eine héhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergiitung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kérper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der
Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund
eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b)  die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz-
und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tatigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhéhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt
und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveraufierung, Liquida-
tion und dergleichen und

d) die Unterstiitzung bei der Erfillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als zu-
séatzliche Tétigkeit ibernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung etwa-
iger besonderer buchmagiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in
Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Verglinstigungen wahrgenom-
men worden sind. Eine Gewabhr fir die vollstdndige Erfassung der Unterlagen
zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht ibernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wiinscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt,
wie etwa die Verschllsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftspriifer hat neben seiner Gebiihren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusatzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschisse auf Vergltung und Auslagener-
satz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedi-
gung seiner Anspriiche abhangig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftspriifers auf Vergutung und Auslagenersatz nur mit
unbestrittenen oder rechtskréftig festgestellten Forderungen zulassig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftspriifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fir den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriche gilt nur deutsches Recht.
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